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Um den unterschiedlichen Lernbedürfnissen von Schülerinnen und Schülern künftig besser Rechnung tragen zu 

kö nnen,  ist nach A uffassung von K M K  und H RK  eine flex iblere G estaltung der Ü bergä nge und Schnittstellen im 

B ildungssy stem erforderlich.  B esondere B edeutung kommt in diesem Z usammenhang der bereits von vielen 

H ochschulen angebotenen M ö glichkeit zu,  besonders begabten Schülerinnen und Schülern die T eilnahme an 

Lehrveranstaltungen in Studiengä ngen an H ochschulen als F rühstudierende zu ermö glichen.  Schülerinnen und 

Schüler kö nnen sich auf diese A rt und W eise bereits in einem neuen B ildungssegment erp roben und ihre 

E rfahrungen in den Schulalltag mit einbringen.  D arüber hinaus w ird ein solches „ F rühstudium“  als eine zusä tzliche 

M aß nahme zur frühen F ö rderung besonders leistungsfä higer Schülerinnen und Schüler begrüß t.  A uch für die 

H ochschulen bietet sich damit die C hance,  K ontakt zu künftigen Studienbew erbern herzustellen und I nteresse für 

das j ew eilige Studienfach bzw .  den j ew eiligen Studiengang zu w ecken.   

D aher sollte ein F rühstudium für besonders begabte Schülerinnen und Schülern in allen Lä ndern und H ochschulen 

mö glich und die bundesw eite A nerkennung der erw orbenen Studien- und P rüfungsleistungen gew ä hrleistet sein.  

K M K  und H RK  sp rechen sich daher dafür aus:  

 

- Schülerinnen und Schülern,  die nach dem einvernehmlichen Urteil von Schule und H ochschule besondere 

B egabungen aufw eisen,  ohne fö rmliche Z ulassung als Studierende den E rw erb von Studien- und 

P rüfungsleistungen,  das A bsolvieren von M odulen und den E rw erb entsp rechender Leistungsp unkte an 

H ochschulen zu ermö glichen,  

 

- die so erw orbenen Studien- und P rüfungsleistungen bei einem sp ä teren Studium nach M aß gabe der 

fachlichen G leichw ertigkeit an allen H ochschulen anzuerkennen und 

 

- bis zur ausdrücklichen Regelung der A nerkennung der von Schülerinnen und Schülern an H ochschulen 

erw orbenen Studien- und P rüfungsleistungen die geltenden A nerkennungsbestimmungen groß zügig 

anzuw enden.  


